
Beilage zum Bericht des Landwirtschafts-Ausschusses, Ltg.-231/L-14-2004 

 

ANTRAG 

 

der Abgeordneten Honeder, Nowohradsky und Hiller 

 

zur Vorlage der Landesregierung betreffend  

Änderung des NÖ Landwirtschaftskammergesetzes, Ltg.-231/L-14  

 

Der der Vorlage der Landesregierung angeschlossene Gesetzentwurf wird wie folgt 

geändert: 

 

1. Ziffer 2 entfällt. 

 

2. Nach der Ziffer 3 (§ 18 Abs. 1) wird folgende Ziffer 3a eingefügt: 

    „3a. § 19 Abs. 2 lautet:  

„(2) Die Vollversammlung wird vom Obmann nach Bedarf einberufen 

und von diesem geleitet.““ 


